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Auf den Schiedsantrag

OIE LnrKE,$aar - Landesvonsta*d
z. Hd, v. Herrn Heine gierbaum
$udweilerstr, f{, 6$t{t Saarbrilcken

{trese$

Gen. Giila s"lit!_", 
f-*n9"!IT.ggnrveg 36,663a6 St. Ingbertyp*.:B n4u_uugüen & KonI vor!!1ggi_sb. 1,offildFutuing"n

wegen

Parteiauss*hluß

Reg.-Nr.lSt,tCI

-Bereirisrensteuunsuorbehahrichdes;äf"tllrn-ir3"?fl ,TfJj3_

hat die l-andesschiedskommission am,lz. Juni 2ü1 0 beschrcssen:

1' Die Beteiligten werden auf die folgenden tetsächlichen und rechüichen
Gesicfitspun kte hingewiesen :

ai Es bestehen Bedenken,gegen die Zurässigkeit des $chiedsantrags.

aa) Nicht einfach von der Hand zu weisen ist der Einwand der Antragsgegnerin,
die Herstellung und der vertrieb der streitgegenständfichen Broschüre set
bereits Gegenstand des verfahrens Reg.-Nr. z3l0g gewesen und in der
Entscheidung mit berücksichtigt worden.

Träfe dies zu, könnte, da dieses verfahren, jedenfa$s soweit es die
Antragsgegnerin betrifft, reehtskräfrig abgeschrossen ist, eine Art
,,strafklageverbrauch. eingetreten sein, der eine neuerliche venruertung
dieser Handrungen zum Nachteir der Antragsgegnerin ausschrießt.
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Frirdie Auffassung der Antragsgegnerin spricht, daß die Broschüre in der

Tat in der mündlichen Verhandtung in dem Verfahren Reg--Nr. ?3i*9 von

einem der Antragsgegngr der Schiedskommissicn ilbergeben wurde' die

schiedskommission urenigstens überblickartig vom Inhalt der Broschüre

Kenntnis genommen hat und die Antragsgegnerin Angaben zum

Entstehungsrund dieser Broschüre gemacht hat'

Gegen die Auffassung der Antragsgegnerin spricht, daß die Herstellung und

der vertrieb der Broschüre nicht angeschuldigt war und daher auch nicht

Gegenstand des Ausschlußvedahrens gewesen sein dürfte. In den

Entscheidungsgrunden des Schiedsspruchs vom 2?- März 2010 wird die

Broschüre nicht erwähnt-

Der Antragsteller will demgegenüber Herstellung und Vertrieb der Broschüre

als eigenständige Handtung derAntragsgegnerin gevvertet wissen, die bisher

nicht (förmlich) Gegenstand eines Parteiausschlußverfahrens gegen die

Antragsgegnerin war und deshalb für sich genommen einen (neuen)

Ausschlußantrag gegen die Antragsgegnerin rechfertigt'

Träfe diese Auffassung zu, müßte der neue Ausschlußantrag dern

Frister{ordernis des $ 6 Abs. 3 der Schiedsordnung entsprechen' Auch daran

bestehen erhebliehe Zweifel. Zwar wurde hisher von keinem der Beteiligten

uu den zeitlichen Aspekten der Herstellung und des vertriebs der Broschüre

vorgetragen. Allerdings: Das jüngste der in der Broschüre wiedergegebenen

üokumente, das Schreiben des RA Warken an die Landeswahlleiterin, trägt

das Datum des 15.09"2009. lm Hinblick auf den in der rnündlichen

Verhandlung deutlich geword*nen Fifer, mit dem die Ar:tragsgeg*erin ihre

Ziele verfolgt, dürfte sie nnit dem lnverkehr-bringen der Broschüre nicht allzu

lange gewartet worden sein. Hntsprechend der allgemeinen

Lebenserfahrung dürfte es schweflich zu beanstanden sein, wenn die

Schiedskommi$sisn davon ausgeht, daß die Broschüre spätestens Ende

oktoberlAnfang November 2009 in verkehr gebracht wurde.

Allerdings ist das Inverkehrbringen allein nicht geeignet, den Lauf der Frist

des $ 6 Abs. 3 $clrQ auszulösen. Vielmehr kommt es ffarauf an, wann der

Antragsteller von dem lnhalt der Broschüre und der Herausgeberschaft der

Antragsgegnerin Kenntnis erhalten hat. Dabei reicht eine Kenntnisnahme

durch irgendein üitgtied des LandesvCIrstands aus, denn der

Landesparteitag hat - übrigens irn Herb'st 2009 zum zweiten Male - darauf



3

bestanden, daß aitre 17 Mitglieder der Landesvorstands auch den

geschäftsführenden Landesvoretand und damit den Vorstand im Sinne des $
2S BGB (vgl. $ 20 Abs. 3 i. V- m. g 14 Ab$. 2 der Bundessaäung) bitden, mit

der Folge, daß alles, was einem von ihnen bekannt wird, auch dem

Landesvorstand bekannt ist" lnsofern ist es doch eher unwahrscheinlich, daß

die Broschtire rund ein halbes Jahr in der Landespartei kursiert ist, ohne daß

auch nur eines der siebzehn Landesvcrstandsmitglieder von ihr Kenntnis

genommen hat.

b) ilie Antragsgegnerin sollte bedenken, daß,Bedenken'gegen die Zulässigkeit

des Schiedsantrags allein nicht ausreichen, ihn schon im Eröffnungsverfahren als

unzulässig zuriickzuweisen {$ 7 Abs. 2 $ch0}. Das darf d,ie $chiedskommission

nur, wenn die Unzulässigkeit feststeht. Die Antragsgegnerin muß also damit

rechnen, daß das Verfahren gegen sie eröffnet wird; sie darf auch nicht darauf

vertrauen, daß es im Ergebnls bei der unter a) dargelegten vorläufigen

Rechtsauffassung der Schiedskommission bleiben wird.

Es ist der Antragsgegnerin daher zu raten, sich auch zur Sache einzulassen,

insbesondere die noch offenen Fragen der Schiedskammission { vgl. Schreiben

des Vorsitzenden der Schiedskamrnission v. 20.05.2010) zu beantworten.

2. Den Beteiligten wird Gelegenheit zur Stellungnahme

gegeben.

gez. Wolfgang Fieg
Vorsitzender

bis zum 13" Juli 2010
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Für die Richtigkeit der Ausfertigung


